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Die Studie entlarvt die mut- und ambitionslose Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. 
Nach zehn Jahren Stillstand muss es jetzt darum gehen, die Versäumnisse der 
Vergangenheit aufzuholen. Obwohl offensichtlich ist, dass Deutschland das wiederholt 
zugesagte Klimaziel für 2020 deutlich verfehlen wird, wiederholt Umweltministerin 
Svenja Schulze gebetsmühlenartig, die Bundesregierung werde alles unternehmen, 
um die Lücke beim Klimaschutz so klein wie möglich zuhalten und so schnell wie 
irgend möglich ihre Klimaziele zu erreichen. 

Das ist die Ausgangslage. Die vorliegende Studie beweist, dass die Wirklichkeit 
anders aussieht: Die angekündigten Maßnahmen des Klimapakets lassen die Lücke 
im Jahr 2020 über Jahre nahezu unangetastet. Das öffentlich zugesicherte Ziel, den 
deutschen CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent  gegenüber 1990 zu senken, 
wird frühestens 2025 erreicht, mehr als fünf Jahre zu spät – für den Klimaschutz eine 
Ewigkeit. Zudem bleibt die Klimaschutzlücke über den gesamten Zeitraum bis 2030 in 
ähnlichem Umfang erhalten.

Deutschland verschleppt den Klimaschutz. Selbst einfachste Maßnahmen, die zu einer 
schnellen Reduktion führen würden, werden nicht angegangen. Das ist bitter, denn zum 
Ende hin wird es immer schwieriger, Versäumtes wieder aufzuholen. Durch das massiv 
verpasste Ziel gelangen im  kommenden Jahrzehnt insgesamt 800 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich in die Atmosphäre. Mit jedem weiteren verlorenen Jahr macht die Bundes-
regierung den nötigen CO2-Reduktionspfad steiler. Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Umweltministerin Svenja Schulze untergraben so stillschweigend das Pariser Klima-
abkommen, auf das wir dringend angewiesen sind. Die Studie begründet eindrucksvoll, 
warum Umweltverbände genauso wie Klimawissenschaftler das Klimapaket der 
Bundesregierung kategorisch ablehnen. Die katastrophale Klimapolitik verheizt die 
Zukunft künftiger Generationen.

Karsten Smid
Oktober 2019
Greenpeace Klimakampagne

Vorwort
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1 Einleitung 

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es sofortiger zusätzlicher Klimaschutzmaßnah-

men bedarf, um die verheerenden Schäden und Kosten der drohenden Klimakatastrophe zu-

mindest zu beschränken (IPCC 2018). Ausschlaggebend für das Ausmaß der globalen Erhitzung 

ist die Gesamtmenge an emittierten Treibhausgasen und insbesondere von Kohlenstoffdioxid 

(CO2). Das verbleibende weltweite Budget für CO2-Emissionen wurde vom UN-Weltklimarat 

IPCC auf 800 Milliarden Tonnen CO2 ab 2018 beziffert (für einen Temperaturanstieg von ma-

ximal 1,75° C und einer Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung von 67 %) (SRU 2019). Daraus 

ergibt sich für Deutschland unter Vernachlässigung der historischen Verantwortung als Indust-

riestaat und bei gleichmäßiger pro-Kopf Aufteilung auf die Weltbevölkerung, ein verbleiben-

des nationales Kohlenstoffbudget von 6.600 Millionen Tonnen CO2 ab 2020. Dieses Budget 

wäre in weniger als 9 Jahren, d.h. bis 2028, verbraucht, wenn die Emissionen in Deutschland 

auf gleichbleibendem Niveau bleiben. Bei einer jährlichen linearen Reduktion wäre es nach 

etwas mehr als 17 Jahren (2037) aufgebraucht. 

Die vorliegende Kurzstudie analysiert Fehlentwicklungen bei der Erreichung der Klimaschutz-

ziele in Deutschland bis 2020 bzw. 2030. Die bisherigen deutschen Klimaschutzziele, die Emis-

sionen bis 2020 um 40% und bis 2030 um 55% im Vergleich zu 1990 zu senken, ist – verglichen 

mit den beschriebenen Reduktionsbedarfen, die das Pariser Abkommen verlangt – nicht aus-

reichend und müssen angepasst werden (SRU 2019). Doch selbst die am Maßstab von Paris 

gemessenen zu geringen Klimaschutzziele für 2020 und 2030 werden in Deutschland ohne 

zusätzliche Maßnahmen nicht eingehalten (Kalkuhl u. a. 2019; Kemfert 2019). Da für die Ein-

haltung der globalen maximalen Erhitzung die Gesamtmenge an emittierten Emissionen ent-

scheidend ist, müssen diese Zielverfehlungen durch zusätzliche Reduktionen in Folgejahren 

ausgeglichen werden. Im folgenden Abschnitt wird genauer untersucht, wie groß die dro-

hende Zielverfehlung in Deutschland für das Jahr 2020 ist. Im Anschluss daran wird die erwar-

tete Entwicklung des Stromsektors von 2020 bis 2030 modelliert und die Potenziale zur CO2-

Emissionsreduktion diskutiert. Abschließend werden Schlussfolgerungen bzgl. des notwendi-

gen Handlungsbedarfs gezogen. 
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2 Das 2020-Klimaschutzziel der Bundesrepublik Deutschland 

 Identifizierung der drohenden Zielverfehlung für das Jahr 2020  

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet alle zwei Jahre eine Schätzung 

vorzunehmen, wie sich die Treibhausgasemissionen des jeweiligen Landes in den nächsten 20 

Jahren entwickeln werden. Im aktuellen Projektionsbericht der Bundesregierung werden in 

einer Szenarienrechnung alle Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt, die bis zum 31.August 

2018 verabschiedet worden waren (BMU 2019). Unter Annahme wirtschaftlicher, demogra-

phischer und energiewirtschaftlicher Rahmendaten wird die Entwicklung treibhauswirksamer 

Emissionen für die nächsten 20 Jahre projiziert. Im Jahr 2020 prognostiziert der Bericht eine 

Gesamtemissionsmenge von 835,6 Millionen Tonnen CO2 Äquivalenten. Das Ziel der Bundes-

regierung für das Jahr 2020 ist eine Jahresemissionsmenge von 750 Millionen Tonnen CO2 

Äquivalente, welches einer Reduktion der treibhausgaswirksamen Emissionen um 40% im Ver-

gleich zu 1990 entspricht (BMUB 2014). Demnach wird das Klimaziel der Bundesregierung 

2020 um 85,6 Mio. Tonnen CO2 Äquivalente verfehlt. Das entspricht einer Senkung von 33,2% 

im Vergleich zu 1990 und demnach einer Zielverfehlung des 2020 Klimaziels um ca. 7 Prozent-

punkte. 

Für das Jahr 2030 wird im Projektionsbericht unter der Annahme, dass keine weiteren Klima-

schutzmaßnahmen beschlossen werden, eine Emissionsmenge von 730 Millionen CO2 Äquiva-

lenten voraus gesagt (BMU 2019). Da das Klimaziel für 2030 einem Jahresbudget von 543 bis 

562 Millionen Tonnen CO2 Äquivalente entspricht bedeutet dies eine Zielverfehlung von 168 

– 187 Millionen Tonnen (BMUB 2016). Unter der Annahme eines linearen Reduktionsverlaufs 

würden dadurch im Zeitraum 2020-2030 1.315,5 Millionen Tonnen CO2 Äquivalente zu viel 

emittiert werden – im Vergleich zum ohnehin bereits zu niedrigen Regierungsziel – was durch 

zusätzliche Maßnahmen schnellstmöglich ausgeglichen werden muss. Hinzu kommt, dass 

Deutschland bereits in der Vergangenheit eine Zielverfehlung von 355 Millionen t CO2 für den 

Zeitraum 2010-2017 hat, die auch noch ausgeglichen werden müssten (Klima-Allianz 2018). 

In der folgenden Tabelle werden die Schätzungen des Projektionsberichts für die treibhaus-

gaswirksamen Emissionen im Jahr 2020 und 2030 mit den Klimaschutzzielen der Bundesregie-
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rung für die Jahre 2020 und 2030 verglichen. Das im Oktober 2019 beschlossene Klimaschutz-

programm der Bundesregierung ist in den Projektionen noch nicht enthalten; die Mehrheit 

der Maßnahmen muss jedoch erst noch in Gesetzen umgesetzt werden und wird daher kaum 

Einfluss auf kurzfristige Emissionsänderungen im Jahr 2020 haben. Schätzungen eines vorläu-

figen Entwurfs des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung gehen davon aus, dass die 

zusätzlichen Maßnahmen 121 Millionen Tonnen CO2 Äquivalente bis 2030 vermeiden; mit 84 

Millionen Tonnen entfallen hiervon zwei Drittel auf die Energiewirtschaft (Bundesregierung 

2019b). Da dieser Beitrag zur zusätzlichen Emissionsreduktion jedoch noch sehr ungewiss ist, 

wird er in den folgenden Kapiteln genauer abgeschätzt werden. 

 

Tabelle 1: Vergleich Jahresemissionsmengen im Projektionsbericht und Klimaziele der Bundesregierung  
(Angaben in Jahresemissionsmenge in Mio. Tonnen CO2 Äquivalenten) 

Jahr  2020  2030  

Projektionsbericht der Bundesregierung 

(BMU 2019) 

835,6 730 

Klimaziele (BMUB 2014; 2016) 750  543 bis 562 

Lücke zum Klimaziel  85,6 168 bis 187  

 

 Möglicher zukünftiger Beitrag des Verkehrs- und Gebäudesektors zur CO2-
Reduktion und zur Schließung der Lücke zum Klimaziel 

Kernstück des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung ist der CO2 Preis für den Verkehrs- 

und Gebäudesektor, wo neben dem Energiesektor die größten Lücken zum 2020 Ziel beste-

hen. Allerdings wird dieser auf Grund seiner anfänglich zu geringen Höhe von 10 Euro pro 

Tonne ab dem Jahr 2021 und später 35 Euro bis zum Jahr 2025 kaum eine Lenkungswirkung 

entfalten (Kalkuhl u. a. 2019; Stiftung 2 Grad. Deutsche Unternehmer für Klimaschutz 2019; 

Bach u. a. 2019). Dies liegt an den zum Teil sehr hohen Emissionsvermeidungskosten dieser 

Sektoren, die auf 180 bis 240 Euro pro Tonne CO2 geschätzt werden (Kemfert 2019).  
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Berechnungen des DIW Berlin zeigen, dass bei Verwendung historischer Preiselastizitäten im 

Verkehrssektor eine CO2-Bepreisung von 80 Euro je Tonne CO2 zu Einsparungen von minimal 

3 Mio. Tonnen CO2 bis maximal 25 Mio. Tonnen CO2 bis 2030 führt. Dies zeigt, dass der CO2 

Preis deutlich höher eingeführt und stärker ansteigen müsste, als im Klimaschutzprogramm 

vorgesehen, um im Verkehrssektor nötige Reduktion zügig umzusetzen. Im Gebäudesektor 

bewirkt ein CO2-Preis von 80 Euro je Tonne CO2 eine Emissionsminderung von mindestens 8 

Mio. Tonnen CO2 bis maximal 20 Mio. Tonnen CO2 bis 2030 (Kemfert u. a. 2019). 

Zusätzlich zum CO2-Preis plant die Bundesregierung weitere z.T. ordnungspolitische Maßneh-

men im Klimaschutzprogramm, die jedoch nur eine beschränkte kurzfristige CO2-Reduktions-

wirkung bewirken. Die steuerlich geförderte energetische Gebäudesanierung bezuschusst den 

Austausch von Ölheizungen mit einem Förderanteil von 40% für ein „neues, effizientes 

Heizsystem“. Außerdem dürfen in Gebäuden, in denen eine klimafreundliche Wärmeerzeu-

gung möglich ist, ab 2026 keine Ölheizungen mehr neu installiert werden; allerdings gibt es 

hierfür Einschränkungen für Hybridlösungen. Diese Maßnahmen sind zusammen mit der Bün-

delung von Fördermaßnahmen und der zunehmenden Vorbildrolle, die der Bund in Sachen 

Energieeffizienz in eigenen Gebäuden einnehmen will, wichtige erste Schritte, die jedoch noch 

nicht ausreichend sind (Stiftung 2 Grad. Deutsche Unternehmer für Klimaschutz 2019; Bun-

desregierung 2019a). Es fehlt weiterhin an einer systematischen Neuausrichtung der Förder- 

und Ordnungspolitik im Gebäudesektor, die notwendig wäre, um die stagnierenden Sanie-

rungsraten von ca. 1% auf 2-3% bis 2030 zu erhöhen. Außerdem sind die Nicht-Wohngebäude, 

die etwa 40% der CO2-Emissionen im Gebäudebereich ausstoßen, im Programm ausgeklam-

mert (Stiftung 2 Grad. Deutsche Unternehmer für Klimaschutz 2019). 

Die Maßnahmen für den Verkehrssektor enthalten einige wichtige Weichenstellungen zum 

Ausbau der E-Mobilität und zur Förderung der Schieneninfrastruktur; jedoch werden diese 

auch erst mittelfristig zu dringend benötigten CO2-Reduktionen führen. Die Schieneninfra-

struktur soll mit einem Investitionsbudget von 86 Mrd. EUR bis 2030 erneuert werden. Die 

Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr soll von 19% auf 7% gesenkt werden. Beim 

Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur für E-Fahrzeuge sind durch die Ausweitung der Förderung 
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auf gemeinschaftlich genutzte, private und gewerbliche Ladepunkte Fortschritte erzielt wor-

den. Des Weiteren wird der Umstieg auf das Elektrofahrzeug durch eine Verlängerung der 

Befreiung von der Kfz Steuer und der verstärkten Ausrichtung der Kfz Steuer am CO2 Ausstoß 

gefördert. Außerdem wird die Kaufprämie für PKW mit Elektro-, Hybrid- und H2-Antrieb ver-

längert und für Autos unter 40.000 EUR angehoben. Die Anschaffung von LKWs mit alternati-

ven Antrieben soll ebenfalls gefördert werden. Außerdem soll die Pendlerpauschale 2021 ab 

dem 21. km auf 35 Cent, befristet bis zum 31. Dezember 2026, angehoben werden (Bundes-

regierung 2019a; Stiftung 2 Grad. Deutsche Unternehmer für Klimaschutz 2019).  

Die Förderung der Schieneninfrastruktur und die Fortsetzung und Verstärkung der steuerli-

chen Förderung von E-Fahrzeugen ist grundsätzlich zu begrüßen. In der Vergangenheit hat sich 

jedoch gezeigt, dass die Förderinstrumente für E-Fahrzeuge nicht dazu beitragen konnten, die 

Ausbauziele für E-Mobilität zu erreichen. Es bedarf eines starken Steuerungsinstrumentes, das 

E-Fahrzeuge gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren deutlich attraktiver macht. 

Die Ausgestaltung der CO2 Differenzierung der Kfz-Steuer könnte einen wichtigen Beitrag zur 

Lenkungswirkung leisten, ist jedoch im Klimaschutzprogramm noch nicht genauer quantifi-

ziert. Es ist jedoch sehr fraglich, ob die Lenkungswirkung der CO2 Differenzierung bei der Kfz-

Steuer die schwache Lenkungswirkung durch die zu geringe anfängliche CO2-Bepreisung auf-

fangen kann. Eine alleinige Erhöhung der Pendlerpauschale ist klima- und sozialpolitisch nicht 

sinnvoll: Es werden keine Anreize gesetzt, lange Wegstrecken zu vermeiden oder auf klima-

freundliche Verkehrsmittel umzusteigen; stattdessen werden lange Pendelstrecken sogar 

noch stärker steuerlich gefördert, wovon verstärkt auch Mehrverdiener profitieren. 

Zusammenfassend, kann festgehalten werden, dass die beschlossenen Maßnahmen der Bun-

desregierung im Verkehrs- und Gebäudesektor nicht ausreichend sind, um die Lücke zum – zu 

geringen – 2020 Ziel zügig zu schließen. Dies gilt sowohl für den deutlich zu niedrigen CO2 Preis 

im Verkehrs- und Gebäudesektor, als auch die nicht ausreichenden ordnungspolitischen Maß-

nahmen. Darüber hinaus weisen Analysen darauf hin, dass sie in ihrer verteilungspolitischen 

Wirkung Geringerverdienende benachteiligen (Kalkuhl u. a. 2019; Stiftung 2 Grad. Deutsche 

Unternehmer für Klimaschutz 2019; Bach u. a. 2019). Auch reichen die geplanten Maßnahmen 
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weder aus, um eine Einhaltung der – bereits zu geringen – Sektorziele im Jahr 2030 zu garan-

tieren, noch um eine Einhaltung von ambitionierteren – mit dem Pariser Klimaschutzziel kom-

patiblen – Zielen zu gewährleisten. 

Zur Verhinderung der drohenden Klimakatastrophe muss daher eine zeitnahe Rückkehr auf 

den Zielpfad eingeleitet werden, die mit dem global verbleibenden CO2-Budget kompatibel 

ist. Hierbei kommt dem Stromsektor – als größter Sektor und zudem mit dem am schnellsten 

realisierbaren und günstigen CO2-Reduktionspotential – eine Schlüsselrolle zu und wird im 

Folgenden genauer untersucht.  

3 Entwicklung des Stromsektors von 2020 bis 2030 

Im folgenden Abschnitt wird die erwartete Entwicklung des Stromsektors von 2020 bis 2030 

unter Einbeziehung aller bisher von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen wie der Um-

setzung der Empfehlungen der Kohlekommission oder die Maßnahmen des Klimapakets mo-

delliert. „Stromsektor“ umfasst dabei alle Kraftwerke, die zur öffentlichen Stromversorgung 

eingesetzt werden. Anschließend wird untersucht, welchen Beitrag der Stromsektor zu den 

aufgezeigten zusätzlich notwendigen CO2-Einsparungen leisten kann. 

 Hinweise und Annahmen der Berechnung 

Zur Analyse von Klimaschutzmaßnahmen im Stromsektor wird das Investitionsmodell dynEL-

MOD1 eingesetzt, welches den kostenoptimalen Kraftwerkspark im europäischen Stromsektor 

bis 2050 unter Berücksichtigung technischer, ökonomischer und institutioneller Randbedin-

gungen modelliert. Dabei wird der Kraftwerkeinsatz stündlich berechnet, wodurch Rück-

schlüsse auf die zu erwartenden Emissionen gezogen werden können. Es wird angenommen, 

dass der aktuelle Ausbaupfad für erneuerbare Energien beibehalten wird (Fortsetzung der ak-

tuell anvisierten Ausschreibungen). Außerdem wird Ausbau der Offshore Windenergie auf 12 

GW bis 2025 und 20 GW bis 2030 angenommen. Die Kohlekraftwerke werden entsprechend 

des Vorschlags der Kohlekommission abgeschaltet (Kommission „Wachstum, Strukturwandel 

                                                                                 

1 Eine ausführliche Modelldokumentation des Modells findet sich in Gerbaulet und Lorenz (2017). 
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und Beschäftigung" 2019).2 Zwischen den Jahren 2020, 2025 und 2030 wird eine lineare Ent-

wicklung des Kraftwerksparks angenommen. Für die Berechnung wird im Jahr 2030 ein Jah-

resverbrauch von 547 TWh (542 TWh für 2025) und eine Spitzenlast von 84 GW basierend auf 

dem Szenario B (mittleres Szenario) des aktuellen Netzentwicklungsplans angesetzt. Bei einem 

höheren Strombedarf – bspw. durch mehr Sektorkopplung – müssten deutlich mehr Erneuer-

bare Energien zugebaut werden, um nicht weitere Emissionen zu verursachen. Auch Volllast-

stunden erneuerbarer Energien werden einheitlich gemäß der aktuellen Mittelfristprognose 

der Übertragungsnetzbetreiber angelegt. Der angenommene europäische CO2-Preis steigt von 

ungefähr 25 €/tCO2 in 2020 auf 53 €/tCO2 im Jahr 2030. Der Nachfrage und Erzeugung aus 

Wind und Photovoltaik liegen historische Profile von 2015 zugrunde (neon u. a. 2019; 50Hertz 

u. a. 2017). 

Um das Szenario im Hinblick auf die Klimaziele der Bundesregierung zu untersuchen, werden 

sie mit den Vorgaben aus dem Klimaschutzplan 2050 verglichen. Dieser legt Ziele zur Minde-

rung der Treibhausgas-Emissionen für einzelne Sektoren fest (BMUB 2016), jedoch sind für die 

Stromversorgung keine expliziten Klimaziele definiert, weil sie mit der Wärmeversorgung als 

Energiewirtschaft zusammengefasst sind. Hierbei ist zu beachten, dass die Dekarbonisierung 

im Wärmebereich als schwieriger zu erreichen gilt, als die Dekarbonisierung im Stromsektor 

(Stryi-Hipp u. a. 2015). Daher geht dieser Bericht davon aus, dass die Emissionen der Stromer-

zeugung im Vergleich zu 1990 um mindestens 40 Prozent bis 2020 (entspricht dem Ziel für die 

gesamten Treibhausgas-Emissionen) und 61 Prozent bis 2030 gesenkt werden müssen (Bun-

desregierung 2019a), um die Ziele der Bundesregierung einzuhalten. Aus dem Ziel für die Ener-

giewirtschaft lässt sich somit ein proportionales Ziel für die Stromwirtschaft berechnen, was 

220 Millionen tCO2 im Jahr 2020 und 153 Millionen tCO2 im Jahr 2030 beträgt. Um die vorher 

aufgezeigten Zielverfehlungen – in der Vergangenheit als auch in den anderen Sektoren – aus-

zugleichen und einen ausreichenden Beitrag für die Pariser Klimaschutzziele zu leisten, müsste 

der Stromsektor noch zusätzliche Reduktionen erzielen.  

                                                                                 

2 Da das Modell in 5-Jahrensschritten rechnet, werden die für 2022 diskutierten Abschaltungen erst 2025 realisiert.  
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 Ergebnisse der Modellierung  

Die CO2 Emissionen im Stromsektor werden ohne zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und 

trotz der Berücksichtigung der Empfehlungen der Kohlekommission alle Klimaziele verfehlen. 

Die Emissionen reduzieren sich von 285 Millionen tCO2 in 2020 auf ca. 265 Millionen tCO2 im 

Jahr 2025 (s. Abbildung 1). Das 2020-Ziel für die Stromwirtschaft wird somit um 65 Millionen 

tCO2 verfehlt und unter den gegebenen Annahmen erst im Jahr 2026 erreicht. Bis 2030 gibt es 

eine weitere Reduktion auf ca. 173 Millionen tCO2, wodurch auch das Ziel für 2030 um 20 

Millionen tCO2 nicht eingehalten wird.3 

Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromnachfrage entspricht im Jahr 2025 ca. 52% 

und 2030 ca. 56 % (s. Abbildung 2). Somit wird auch hier das gesetzte Ziel der Bundesregie-

rung, einen Anteil von Erneuerbaren Energien von 65% an der Stromerzeugung bis 2030 zu 

erreichen, deutlich verfehlt (Bundesregierung 2019a). Um eine Einhaltung der anvisierten 65% 

zu ermöglichen oder sogar zu überzielen muss zeitnah vor allem der jährliche Zubau von Wind 

an Land auf mindestens 4,4 GW und Photovoltaik auf 4,3 GW erhöht werden (Oei u. a. 2019). 

Um dies umzusetzen, müssen unter anderem die Genehmigungsprozesse beschleunigt und 

größere Ausschreibungen beschlossen werden (Bundesverband Erneuerbare Energie E.V. 

2019). Besonders die Abstandsregelungen von Windkraftanlagen verhindern den weiteren 

Ausbau an Land. Zum einen können ca. 4800 MW nicht realisiert werden, da den Windkraft-

anlagen ein Einfluss auf die Flugnavigationsanlagen entgegengehalten wird (sogenanntes 

Drehfunkfeuer). Hier wird bereits die dafür zugrundeliegende Berechnungsmethode über-

prüft (Fachagentur Windenergie an Land 2019; BDEW 2019). Zum anderen verringern pau-

schale Mindestabstandsregelungen zu Siedlungen die Flächenverfügbarkeit enorm, so dass 

nicht genügend Flächen zur Verfügung stehen um das 65%-Ziel zu erreichen (Umweltbundes-

amt 2019). 

                                                                                 

3 Der Schwerpunkt des Modells liegt in der Berechnung des Stromsektors im Kontext des europäischen Stromsys-
tems. Dementsprechend werden auch Emissionen von KWK-Anlagen innerhalb der öffentlichen Versorgung voll-
ständig dem Stromsektor zugerechnet. Zu einer vollständigen Betrachtung der Energiewirtschaft, wie im Klima-
schutzplan definiert, fehlen damit die Heizwerke der öffentlichen Versorgung. Ein Abgleich mit historischen Daten 
(BMWi 2019) zeigt, dass ungefähr 90% der durch den Sektor Energiewirtschaft verursachten Emissionen im Modell 
abgedeckt sind. Das hier definierte Ziel für den Stromsektor ist entsprechend skaliert. 
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Abbildung 1: CO2-Emissionen des Deutschen Stromsektors in den Jahren 2020 bis 2030  

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Modellierungsergebnissen mit dynELMOD. 

 

Abbildung 2: Erzeugungsmengen nach Energieträger im Stromsektor für die Jahre 2020, 2025 und 2030 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Modellierungsergebnissen mit dynELMOD. 
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4 Entwicklung der Gesamtemissionen und Schlussfolgerungen  

Von den Gesamtemissionen im Jahr 2018 von 866 Mio. t CO2 auf den Zielwert von 543-562 

Mio. t CO2 im Jahr 2030 besteht ein Reduktionsbedarf von über 300 Mio. Tonnen. Die Bundes-

regierung geht jedoch davon aus, dass dieses Ziel um 168-187 Millionen Tonnen CO2 droht 

verfehlt zu werden. Daher hat sie im Oktober 2019 ein Klimapaket verabschiedet, dass einen 

Teil dieser Lücke schließen soll. Wahrscheinlich sogar noch zu optimistische Schätzungen ge-

hen davon aus, dass die zusätzlichen Maßnahmen jedoch nur ausreichen, um ungefähr zwei 

Drittel der Lücke bis 2030 zu vermeiden (Bundesregierung 2019b). Die hinterlegten Maßnah-

men erreichen somit frühestens um das Jahr 2025 den für 2020 versprochen Zielwert von 750 

Millionen tCO2. Damit ist die Bundesregierung mit ihrer Klimapolitik um mindestens 5 Jahre in 

Verzug, da selbst die bisher verfehlten Klimaschutzziele nicht ausreichend wären, um die glo-

bale Erhitzung ausreichend einzuschränken.  

Zusammenfassend, kann festgehalten werden, dass die beschlossenen Maßnahmen der Bun-

desregierung nicht ausreichend sind,  

- um eine Kompensation der von 2010 bis 2017 zu viel emittierten Emissionen von 355 

Millionen t CO2 sicherzustellen; 

- um die Lücke von 85,6 Millionen t CO2 zum – zu geringen – 2020 Ziel zügig zu schließen. 

Die Klimaschutzlücke bleibt daher über den gesamten Zeitraum bis 2030 in ähnlichem 

Umfang vorhanden.  

- um eine Einhaltung der – bereits zu geringen – Sektorziele im Jahr 2030 zu garantieren. 

- um eine Einhaltung von ambitionierteren – mit dem Pariser Klimaschutzziel kompatib-

len – Zielen zu gewährleisten. 

Für die Einhaltung von Klimaschutzzielen sind die über einen Zeitraum aufsummierten Emis-

sionen entscheidend. Gegenüber dem zugesicherten Zielpfad mit 40% Reduktion im Jahr 2020 

und 55% Reduktion im Jahr 2030 werden mit den derzeitig verkündeten Maßnahmen zwi-

schen den Jahren 2020 und 2030 insgesamt 800 Millionen t zu viel emittiert. 

Der Stromsektor müsste – auf Grund der höchsten potentialen Vermeidungseffekte – über-

proportional und möglichst schnell, die bestehende Lücke zu den Klimaschutzzielen schließen. 

Die CO2 Emissionen im Stromsektor werden ohne zusätzliche Klimaschutzinstrumente von 
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2020 bis 2025 aber nur um 20 Millionen t CO2 sinken. Dies ist nicht einmal ausreichend, um 

eine proportionale Erreichung der Sektorziele zu erreichen. Erst durch weitere Reduktionen 

von 2025 bis 2030 werden die Emissionen weiter sinken, so dass der Stromsektor 2026 seinen 

proportionalen Anteil für das 2020 Ziel einhält. Hierdurch werden jedoch in den 2020er durch-

gehend zu viele jährliche Emissionen emittiert und zudem auch das 2030er Klimaschutzziel 

erneut deutlich verfehlt.  

Daher sind dringende Nachbesserungen in allen Sektoren und insbesondere im Stromsektor 

notwendig, um die Klimaschutzziele einzuhalten und so die Bedrohung einer Klimakatastro-

phe abzubremsen/abzuwenden. Greenpeace (2018) empfiehlt hierfür zusätzliche Stilllegun-

gen von Kohlekraftwerken, die Drosselung aller älteren Kohlekraftwerke, den verstärkten Zu-

bau erneuerbarer Energien sowie dem Verbot neuer Kohlekraftwerke und Tagebauabschnitte.  
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